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Förderrichtlinie „Religiöse Angebote für kirchenferne Jugendliche 2021+“ 
 
Das Kinder- und Jugendpfarramt unterstützt gemeinsam mit dem „Missionarischen 
Fonds der EKM“ und den Verein „Andere Zeiten e.V.“ die Entwicklung von religiösen 
Angeboten für kirchenferne Jugendliche auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche in 
Mitteldeutschland. 
Die Projektförderung 2021+ soll zur Einführung von Segensfeiern motivieren.  
Darum werden neue Segensfeier-Projekte mit je maximal 1000 EUR unterstützt (max. 
40% der Fördersumme). Wenn die Segensfeier kein Projekt des zuständigen 
Kirchenkreises ist, ist eine Kooperation mit dem Kirchenkreis Fördervoraussetzung.  
 
Religiöse Angebote für kirchenferne Jugendliche sind Angebote, die sich an Jugendliche 
im Alter zwischen 12 und 25 Jahren richten, die nicht Mitglied einer christlichen Kirche 
sind.1  
Es sind Angebote, die die Entwicklungen im Jugendalter hin zum Erwachsenen 
wahrnehmen, würdigen und in einen religiösen Zusammenhang stellen. Neben den 
Bildungsangeboten gehört ein feierlich-ritueller Abschluss des Gesamtprozesses dazu.  
Eine mögliche Form der religiösen Angebote für kirchenferne Jugendliche stellt die 
Segensfeier dar. 
Gefördert werden Bildungsangebote, die sich mit der Frage des Erwachsenwerdens 
beschäftigen. Mindestens ein Angebot sollte sich dabei mit dem christlichen Menschenbild 
auseinandersetzen. Weitere mögliche Themen sind: 
Verantwortungsübernahme, Biografie, Mitgefühl, Normen, Werte und Moral, Demokratie 
als Lebensform, Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen, christliches Leben. 
Die gewählten Themenschwerpunkte müssen aus dem Kurzkonzept hervorgehen. 
Jugendliche sind bei der Erarbeitung der Bildungsangebote zu beteiligen.  
 
Zuwendungsempfänger 
Zuwendungsempfänger können evangelische Schulen, Kirchengemeinden oder Kirchenkreise auf dem Gebiet der 
Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland sein. Eine Kooperation mit dem Ev. Kirchenkreis ist erforderlich. 
 
Rechtsanspruch 
Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. 
 
Förderfähige Ausgaben 
1. Einmalig bis zu 1000 EUR für neue Projekte. 
2. Förderfähig sind Honorarkosten, Fahrtkosten, Verpflegung, Übernachtung und Verbrauchsmaterialien. 
3. Maximal können bis zu 40% der Gesamtkosten gefördert werden.  
 

 
1  Die Shell-Jugendstudie definiert Jugend als eine Phase zwischen Kindheit und Erwachsensein und 
beschreibt als Spanne die Lebensphase zwischen dem 12. und 25. Lebensjahr. 
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Nicht förderfähige Ausgaben 
1. Speisen und Getränke können nicht gefördert werden. 
2. Tagesfahrten zu touristischen Zielen oder Mehrtagesfahrten mit mehrheitlich touristischem Anteil, ohne dass diese 

Teile in einen Zusammenhang zu dem gesamten Projekt stehen. Der Zusammenhang muss aus dem Kurzkonzept 
hervorgehen.  
 

Antragstellung  
Der Fördermittelempfänger kann jederzeit einen Antrag auf Förderung für Maßnahmen und Angebote stellen, jedoch in 
der Regel 4 Wochen vor Durchführung des Angebots. Eine Antragstellung nach Maßnahmenbeginn ist nicht möglich. Der 
Antrag soll ein Kurzkonzept enthalten. Eine Förderung kann nur gewährt werden, wenn die/der jeweilige zuständige 
Kreisjugendreferent*in des Kirchenkreises den Antrag als Kooperationsprojekt bestätigt. 
Die Antragstellung geschieht online über die Förderseite des BEJM: 
https://www.bejm-online.de/foerderung/online-antraege-ekm/ 
 
 
Abrechnung  
Der geförderte Beitrag wird mit Verwendungsnachweis im Onlinesystem abgerechnet. Die Rechnungen verbleiben beim 
Veranstalter. 
 
Veröffentlichungen 
Mit dem formlosen Förderantrag bestätigt der Antragsteller, dass Texte und Bilder von den Angeboten in den 
Kirchenkreisen und an den Schulen anschließend in einer Dokumentation und auf Fachveranstaltungen veröffentlicht 
werden dürfen. 
 
Rückfragen: 
Kinder- und Jugendpfarramt der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland 
Landesjugendpfarrer Peter Herrfurth 
Am Dom 2 
39104 Magdeburg 
peter.herrfurth@ekmd.de 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


